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Bebauungsplan "Obermühlstraße-West" der Ortsgemeinde Freimersheim 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

ie Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausgewiese-

nen Bebauungsplanes "Obermühlstraße-West" kein Altbergbau dokumentiert ist und 

aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Es erfolgte keine Prüfung der Ausgleichsflächen in Bezug auf Altbergbau. Sofern die 

Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren Geräten erfordern, sollte hierzu 

eine erneute Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Der nördliche Teil des Planungsgeländes liegt innerhalb einer Bachaue.  
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Grundsätzlich ist mit dem oberflächennahen Anstehen von feinkörnigen und eventuell 

auch zum Teil organischen Bach- und Hochflutablagerungen sowie mit hohen 

Grundwasserständen zu rechnen. 

Der geologisch nahe Untergrund im Süden wird von quartären Deckschichten gebil-

det. 

Beide Ablagerungen weisen in der Regel nur eine geringe Tragfähigkeit und hohe so-

wie möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. 

Von der Planung von Versickerungsanlagen im Norden wird abgeraten. 

Für alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene Baugrunduntersuchungen 

empfohlen. 

Die Hinweise auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-Normen in den 

Textlichen Festsetzungen unter den Hinweisen werden fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe: 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-

schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-

amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 

sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 

Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz 

unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de  

zur Verfügung. 
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Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

 
Direktor 

 


